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vertrauten Geschäfte das vollkommenste Slillschwci-

gen beobachten und den ihnen von den Kaufleuten
gegebenen Aufträgen getreulich nachkommen.

- 9. Sollen die Sensalen gehalten seyn die mit Fremden
gemachten Schlüsse den Behörden, die es betrifft,
anzuzeigen, damit die gehörigen Abgaben davon

entrichtet werden können.

10. Soll es den Sensalen gänzlich untersagt seyn, weder

direk t noch indirekt Geschäfte für eigene Rechnung

zu machen, oder Aufträge von abwesenden Frcm-
den anzunehmen; sollte aber ein Kaufmann einem

Eensa! Wechsel en bl-mc enclollirt anbieten, oder

übergeben, so thut er solches ganz auf seine eigene

Gcfal r
11. Ist es den Sensalen bey Strafe der Entsetzung ver-

boten, Verständnisse unter sich zu bilden oder zu be-

günstigen, welche auf das Steigen und Fallen der

Waaren und Wechsel, ot er auf die Handlung über-

Haupt, einigen Einfluß haben könnten.

12. Sollen die Semalen gehalten seyn, die in ihr Amt
einschlagende Geschäfte in eigener Person zu vcr-
richten.

iz. Der jüngste Sensa! ist jederzeit verpflichtet, die

Zurzacher Pu sse zum Dienste der sich daselbst einfin-
dcnden Kaufleute zu besuchen, in sofern nicht ein äl»

terer Sensal sich freymillig dazu verstchcn würde.

14. Sollen die Sensalen von ihren Verrichtungen für
alle Schlüsse in Waaren i p. Ct. und in Wechsel

1 i/z p. Ct. erhalten, nemlich von dem Käufer und

Verkäufer zur Hälfte, oder von Jedem 1/2 p. Ct. in

Waaren und 2/; p. Er. in Wechseln und sich mit
dieser Entschätniß ohne fernere Ansprüche begnügen.

Nur für Wechselgeschäftc auf der Zurzacher Messe

oder bey Vcrtaufchung von Wechseln gegen Wechsel,

sollen sie wie bisher 1 p. Ct. von jeder Parthey zu be-

ziehen Haben.

15. Von Anleihungen die nur auf Monate, höchstens

Ein Jahr gemacht werden, haben die Sensalen

1/> 5 P Ct. ; von denjenigen, die über ein Jahr und

höchstens auf zwey Jahr gemacht werden 1/4 p Ct.
und von denen, welche auf mehr als vier Jahre
kontrahirt werden so wie vom Verkauf von Häu-
fern und Schuldbriefen >/op Ct. von jeder Parthey
zu beziehen, ohne daß jedoch jemand a» die Senfa-
len gebunden, oder bestimmten Verabredungen da-

durch vorgegriffen seyn soll.

16. Es soll kein S'nsal das Recht haben, seine Verrieh-

tungcn jemand audmnjli übertragen. Sollte aber

ein solcher nicht mehr im Stande seyn, seine Pflicht
ten selbst zu erfüllen ohne jedoch auf die Stelle völ.
ligVerzicht thu»zu wolle», so wird er der Mm,izi-
palilät hievon die Anzeige thun, weiche ihm auf den
Vorschlag der Vorsteher der Kaufmannschaft, so

wie bey der Erwählung eines wirklichen Sensalen
geichieht, einen Vikar und zwar mit den ncmlichen
Verpflichtungen ernennen wird. Die Retribution,
welche dieser leztere dem Sensal dafür geben soll,
mögen sie unter sich selbst freundschaftlich bestimmen ;
im Fall sie aber über dieselbe nicht einig werden kön.
ten, solche durch drey Schiedsrichter festsetzen las-
sen, von denen jede Parthey Einen, und die zwey
von ihnen gewählten Schiedsrichter den dritten zu
ernennen haben.

17. Für die Beobachtung der in diesem Beschlusse ent.
hnlteuen Vorschriften, soll jeder Sensal bey seiner
Anstellung von der Mmiizipalität in Eid und Pflicht
genommen, bey abfälliger IKbertrcluug derselben,
dieser Behörde durch die Vorsteher der Kaufmann-
scherst vcrzeigt, und je nach den Umständen von ihr
zurecht gewiesen, oder gar seiner Stelle entfezt werden.

i8 Jedermann der nicht als wirklicher Sensal ange-
stellt, und denr zufolge i» Eid und Pflicht genommen
ist, soll sich aller in dieses Fach einschlagender Gc.
schäftc gänzlich enthalte». Alle Verhandlungen und
Schlüsse, welche durch dergleichen unbefugte Perso»
sonen zu Stande kommen, sind als ungültig und
ohne Verbindlichkeit für die handelnden Partheyen
anzusehen, auch ihre Zeugnisse vor Gericht keines-
Wegs anzunehmen.

19, Dieser Beschluß soll in der Gemeinde Zürich durch
den Druck bekannt gemacht, und dem Minister der
innern Angelegenheiten aufgetragen werden für die
Vollziehung desselben zu sorgen.

Folgen die Unterschristen.

Gesetzgebender Rath/ 4. Juli.
(Fortsetzung.)

(Fortsctzung des Gutachtens der Zinanzcommißion, die

Veräußerungen der St. Gallischen Klostergüur
im 1798 betreffend.)

7) Ein Haiiptdesideratum Ihrer siaatswirthschaftl.
Com., ohne welches es ihr unmöglich schien, über die

Gültig- oder Ungültigkeit jener Et. St. Galt. Gürerrer-
äusserungen irgend einen gründlichen Entscheid zu fas-

sen, war: Eine bisher immer vermißte genau: Kunde
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der speciellen Tilu! aller diesfalls durch die,Fnestl. Statt-

h.aiter von dem Zeitpunkt der Avccelcung der weltlichen

Herrschast des Gotteshauses getroffenen Verkaufs- und

Schenkungshandlungcn einzuziehen.

Diese Kunde ist nun wirklich in dem beygebogene»

qusftchclichen, und mit uugcmem instructiven Bemer.

kungen begleiteten, immerhin aber, wie wir bald uucen

zeigen werden, noch nicht in allen seinen Theilen befrie.

dig nden Tableau enthalten, wie folgt:
Es waren nämlich dieser Käufe in Summa 42.

Vier andre derselben wurden nachweels annMrt.
Von den bis auf diese Stunde bestandenen folgt

hier eine kurze Uebersicht, auf welche wir nachWerts

theils einige allgemeine, eheils etliche besondere Bemer-

kungen gründen werden.

Nr. a. Schätzung. b.Loosmig. c. Entlass. d.Differ.zw
l>. ». c.

' N. S. Ueber«
lost.

si. si. si. si. fl. si.

I 9zc> 600 600 — 1;°
2 4Zio 145« Z 8 90 440 20

1 2990 2000 2000 —. 990

4 7212 6000 6600 600 612

5 110 a) I 10 I 10 — —,
« ?;6z 51)8 5718 600 1627 —

7 7090 4d>c)Q 500 c? 1000 2090

8 5400 h) 7200 9000 I800 —. Z 500

S 4140 4Zoo 4Zoo 160

lo 5866 Z 000 Z 000 — 2866 '

II ; 10 225 225 — .85

12 4Z2? 2800 ;8oo 1000 727

-1 ^511 440 440 — 9;
14 2419 I zoo 2100 600 1-9 >—

- IZ 4740 z 600 4200 600 546 —
16 1200 1100 1200 100 — —

6976 » 4200 5080 880 1896

18 66c> c) 66c> 660 — - — —
»? 740 440 440 Z0O —
K-- 2840 â) 2840 2840 — —
21 5508 5 Z oo 5Z00 208

22 5816 5400 5400 416 —
2) 150; 1760 1760 — — -57
24 525 4!O 410 — uz —
25 930 90O 900 — 80 —

») Ohne Schätzung.

b) Ohne die Gebäude.

c) Ohne Schätzung.

6) Ohne Schätzung.

Nr. a. Schätzung. t. Loosung' c. Enttass. î. Differ,
jw. b. u.c

>1. S. Ueber,
teöl.

fl. fl. si. si. fl. fl.
26 1254 1000 1000 — 254 —
-7 84- 1000 1000 — -59
28 84i 722 722 — 1.9 —
29 200 Zoo Zoo .— 100

Z0, s; 120 120 — ,25
1- 70 77 i »77 — 7

12 110 154 -54 — —... 44
669 700 700 — — 40

14 2545 125;. 1255 — -290 —
15 1-1 150 .150 — — 17

;6 4-06 500 ^00 — 100

17 1069Z 7000 70O0 — I698 —
18 56-0 4011 4561 5 50 1049 —
1? 1Z00 H 1Z00 izoo — — —
40 1200 I500 I 500 — '— zoo
41 4471 2600 2600 — -871 —
42 8000 k) 8000 800c> — — —

125,zoo 99,962 108,IZ2 8170 2I9S9 4829
17,168 482?

12?,zoo 17,168
Aus diesem Tableau erhellet, daß die questionirlichen

Vcrkäuffe um 17168 si- unter der Schatz, blieben, selbst

nachdem dieselben durch die Uerwalrungskammer des

C. Sentis reformirt, und von 99,962 si. auf 108, -zs fl.,
alsoum8i7osi. gesteigert worden. Nur etwa 12 dieser

Domaine Grundstücke (und zwar gerade die unbedeutend-

sten) gasten etwas Geringes über den Schätzungswert!) ;

wobey noch zu bemerken ist, daß die namhafte Uebcrloo«

sung von z6oo fl. bey Nr. 8. bloß scheinbar ist, da eine

namhafte Mühle mir ihren Nebengebäuden mehr vec-

kauft worden als in der Schätzung begriffen waren.
An den erlösten Kauffchtsiing wurden semer Zeit

bezahlt:
1.) Sofort beym Kauft an die P. P. fl. kr.

Statthalter > 799, —
2.) Nachwerts an die Verw. Kammer. 8998 4?
z Angewiesen an fürstl. Creditoecn. 58 994 rr
4 Restiri noch zu bezahlen. zo 408 —>

Summa. 106. Z92 —
Die Differenz dieser Summe von der eigentlichen

Verkaufssumme (1740 si rührt von Nachlassen her, von
denen unten die Rede seyn wird>

e) Ohne Schatzun.

O Ohne Schätzung.



Von jenen Anweisungen von 58,994?. n kr., betrug
die einzelne an den Reichsvogt, B. Grübler, 45.410 fl.

Bey ungefähr einem Dritrheil der Verkäusse ; 4?4<ofl.)

hiernächst sind die Grundstücke nicht angegeben. Bey
den beyden übrigen Dritthetlen derselben, deren Kauf-
werth sich auf?;,-?- ff. belauft, zeigt sich :

An Ackerfeld 5824/8 Iuch. ; an Wiesen, 2'4 7/8
Inch. ; an Holz, 87 2/8 Zuch. ; an Allerley *) ;;? 7/8
Inch. Summa 1222 4/8 Iuch.

Die >222 Iuch. Landes, auf die 7;, 192 fl. vertheilt,
zeigen uns auf die Juchart einen Kaufwerth von circa 96

Schweizerfrauken, und — etliche und zwanzig Firste»
in den Kauf. Bey denjenigen Käufen wo die Grund-
stücke nicht fpecificirt verwirkt sind, würde wahrschein-
lich sich kein vortheilhafteres Resultat ergeben.

So viel im Allgemeinen.
Im Besonderen hiernächst: Da eine Botschaft

des ehemaligen Nollz. Direktoriums vom 20. Nov. 98
sich äusserte: „ Die fürstlichen St. Gallischen Statthal-
ter hätten beträchtliche Domaine»-Stücke des Gottes-
Hauses ganz unförmlich, theils um weil zu niedrigePreife
verkauft, theils unter den nichtswürdigsten Vorwänden
vollends weggeschenkt; " so bemerkt nun vermehr an-
geführte Amtsbcricht:

„ VonVerschen k u n gen ist diesseits gar nichts
bekannt; wohl aber ist an der Verkaufssummc, in Be-
trachtung auf besondere Verdienste bey vorheriger Amts,
führung laut Inhalt mehrerer Kaufbriefe, theils Rük-

ficht genommen, theils mehr oder weniger nachgelassen

worden.
Dahin nun, B. Gesetzgeber, gehören, namentlich un-

ter diesen Transactionen folgende:
Nr. 10. Der Schloßhof zu Schwarzenbach,

dessen Güierumsang in dem beygebogenen Tableau (6
Iuch. Holz ausgenommen) nicht angegeben sind, wel-
ches um 5866 st. geschäzt, und um ;ooo si. an den B.
Allobervogt D u dlezu ermeldtem Schmarzenbach los.

geschlagen wurde. Von dieser Kaufssumme wurden so-

dann dem Käufer 1000 si. aus ihn selbst, wegen gutha-
bendem Salar angewiesen; 2000 si. hingegen blieb er

der Kammer noch schuldig; mit der in dem Kaufbrief
enthalten seyn sollenden .weitern Bemerkung : Daß ihm
erwähnte Güter » wegen seiner dem Fürstl. Stift treu

*) Es ist aber dieses Allerley keineswegs als unöe-

demeud anzusehen; da unter diese Rubrik alles qe,
zählt worden, wo Grundstücke von verschiedener

CuUur »erwischt, zum Vorschein kommen.

geleisteten Dienste « um gedachten Preis seyen überlas,
sen worden, und daneben das (seither durch die kais.
Truppen ziemlich ruinirle) Schloß dato „och Eigen«
lhum des Staates sey.

Nr. ;4. Das in i? 5/8 Juchart Wiesen, und Aecker.
land und z 1/2 Juchart Holz und Boden bestehende
Gut, Bau. und Thal ackern genannt, welche«
um 2545 fl. geschäzt, und dem V. Zsh. Georg
Brunnschwei le r von Ehrten um 12555.1öS.
geschlagen worden, mit der Bemerkung im Kaufbriefe,
daß solches „wegen seiner an den HofWyl habenden
(nicht denanute» Prätension « um diesen niedrigen
Preis geschehen, und übrigens — der Zrhnden vorde.
halten sey.

Nr. Der Hof zu Wölfigen, bestehend in
Haus, Hof un''Speicher, 10 Mannwerk Wieswachs,
2 l/2 Mann veck Riet, 1/2 Mannwerk Rietwies, 97
Juchart Ackerfeld und Waidgang, 24 1/4 Juchart Holz
und Waidgang, geschäzt um 10698?. nnd durch den
P. Statthalter zu Wyl unterm 6. Apr. 1798 an den
ehemaligen Fürsti. Kammersecretair, nachmaligen B.
Repräsentant G e r m a nn von L i ch t e n st ci g entlast
sei,, um 7000 fl. mit der in dem (bcygcbogenen) Kauf,
bricfe angeführten Bemerkung:

»Zu dieser Summe, die mit dem Werth drs Hofe«
nicht ungehörigen" (soll >r,hl hrissen: nicht im
gehörigen) "Verhältniß steht, hat der Herr Käufer
noch die 4->l'ährigen Verdienste seines sel. Hrn. Vaters ge.
lcgt, und daöFürstl. Stift bedacht, wie 'es die Verdienste
seiner treuen Herrn Beamten belohnen/und die bey der
vorgegangenen Abgebung nun brodlos gewordenen Hof.
Beamten entschädigen könnte, und demnach, in dieser
nnd anderer Rükstcht, dem Anverlangen des Hrn. Käu-
frcS entsprechen, und bcßccns. auch in Zukunft die Sa,
chen des Stifts ihm dadurch empsrhlm wollen. "
(à Dieser Verkauf wurde von der Verwaltungskam.
mer unterm Oct. 1798 bestätigt).

Nr. 42. Eden so verkaufte die H och be stellte
St. Gallische Commission unterm 26. Merz
1798 an den gcwes. Obervogt B. Fr. Jos. Murth
das Schloß und Schloßgüter Ibcrg im Tvag en.
burg um 8000 si., wofür er 6000 fl. Paßwschulde»
des Stifts auf steh nehmen mußte, 2000 ff. aber „wegen
viele Jahre geleisteten getreuen Diensten, zu einigem
Ersatz verlorenen Diensts und Odervvgtey " ihm vor.
ehrt nnd geschenkt worden. (M. Dieses Gut ist i>»

dem Tableau nicht gewertbet.

(Diî Fortsetzung folgt.)
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Der neue Schweizerische Repuölikaner.

Samstag, den - s August r zo,. Sechstes Quartal» Den 27 Thermidor K

Gesetzgebender Rath, 4. Juli.
(Fortsetzung.)

(Fortsetzung deS Gutachtens der Finanzcommißion, die

Veräusscrungcn der St. Gallischen Klostcrgüter

im I 1798 betreff, nd.)

Der Kaufbrief selber spécifiât den Inhalt und Um»

fang desselben nicht, sondern sagt nur im Allgemeinen:

„ Das Schloß samt den dazu gehörigen Gütern, Wie»

sen, Waiden, Alprecht, Waldungen, Schöpf, Gaben,

Zimmerigcn, Schiff, Gschirr, Hagjeug, Hol; und

derlei anderm so zudem Schloß gehörig, inZihUHag
und Marche», Nutzen und Beschwerden, Recht und

Gerechtigkeit, wie dieses Alles von dem Hochfürstl.

Stift eigenthümlich bisher besessen worden)."
Beyläufig ist aus diesem Kaufbrief auch noch folgen-

der Art. zu bemerken:

„ Drittens und endlich soll wegen dem Schloß, wel-
ches vorhin ein offener Ort für die hohen Stände
Schwytz und Glarus war, von dem Hochfürstl. Stift
durch diesen Verkauf nichts vergeben worden. " (kW.
Unterm 7. Nov. ,798 wurde auch dieser Verkauf von
der Verwaltungskammer bestätigt).

So viel von denjenigen Verkäufen, welche wegen
der von den Käufern dem Gotteshaus vormals gcleiste-

ten Diensten, nach besage theils des beygebogenen Ta-
lbleau, theils der Kaufbriefe selber, unter ihrem Werth
und Schätzung entlassen worden. Ebenfalls hieher ge-

hört endlich diejenige dem gegenwärtigen Rapporte
bcygebogene Urkunde vom 12. Fkbr. 1798, kraft deren

auf Befehl des Capitels der Stift St. Gallen vom
8- Febr. durch den P. Statthalter von Neu St. Johann
dem Gotteshaus-Amtmann, B. Würth, daselbst

„ das dortige Amtshaus und AmtSgütlin, samt Nietern
und Gaben, lind was darauf siegt" gegen seine an
das Kloster habende Anfodecung von 22,0 fl. und in
Erwägung seiner dem Gotteshaus an die ;o Jahre ge.

leisteten treuen Dienst, » und nun durch die Revolution
erlittenen Vcriustö seines Brods und Einkommens"
abgctrctten wird.

Bey vielen andern der in dem vorliegenden Tableau
begriffenen Verkäufe hiernächst, sind von der Entlassung
unter ihrer Schätzung, die Varans hastenden Beschiver«
den zu einem Grund angegeben, dessen Stich- oder

Unstichlzältigkeit freylich lediglich von dem wesentlichen

Umstände abhängt: Ob solche Beschwerden (und na»

mentiich der sehr oft einzig vorkommende Ze h n de n
seiner Zeit bey den Schätzungen selbst nicht seyen in
Betrachtung gezogen worden? Dieselben, ft> wie sie in
dem Tableau bey jedem Kauft bemerkt sind, zu werthen,
wä -hG fast.alten äusserst schwer, bey einigen aber vol.
lends unmöglich, da bey sehr vielen die Grundstücke
selbst, ab denen solche zu entrichten find, sogar in den

Kaufbriefen (wie wir gleich oben ein Beyspiel gesehen)

nicht, spécifiât zum Vorschein kommen.

In diese zweyte Klasse gehören! Nr. 1.2.5.4.
6,7. II. I,. 14 l?. l?. 'y. 2l. 22. 24,2?, 26. 28. n. ;8.

Eine dritte Klasse dieser Verkäufe, die unsre

bejvndre Aufmerksamkeit verdienen, machen diejenigen

aus, welche seiner Zeit von der Verwaltungskammer
deS Cantons Sentis, mit Einwilligung der Käufer,
theils reformirt, theils wirklich find zurükgenomme»

und vernichtiqöt worden. Unter denselben sind vor«

nehmlich zu bemerken :

Nr. »s. Das Ober-Mühle» Hagen, und

Eglt»Schuppts.Gut, welches ohne Specific«»
tion seines eigentlichen Inhalts um 4?27 fi. gewertbet,
und zuerst um 2800 S- losgeschlagen, nachher aber dieser

Kaufpreis von der Verwaltungskammer nicht nur um
1000 fl. erhöhet, sondern noch ein bey diesem Hofe sich

befindlicher, sehr ergiebiger Steiàuch (der sonst mit
in dem Kauf enthalte» wmI zu Staatscigenthum wie«

der zurückgenommen wurde.

Nr.»-. Das Brunnen» Archen. Moser«
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und Sicher-Schuppis. Gut, bestehend -in 17

Mannwerk Wieswachs, 4; ?/4 Inch. Ackerfeld, -y 1/4
Inch. Holz und Waidgang, welches um 447; st. gc-

schàzl und um 2600 fl. losgeschlagen wurde. Nun bey

der mehrgedachtcn Revision dieser Käufe fand man denn

doch, daß der gegenwärtige sogar unter feinem Werthe
sey geschlossen worden, daß die Verwaltungskammer
den Käufer anhielt, 20 Juch. Holz und Feld dem Staat
wieder zurückzustellen, und sodann.erst den Kauf um
erwähnte Summe bestätigte.

Unter die Rubrik der reformirten Käufe gehören,
neben obigen noch die Nr. 2. 4. 6. 7. 8. 14.15. -6. 17.
und ;8, auf welchen durch die Revision der Verwal-
tungskammer, über die Entlassungsfumme 7170 fl. mehr
erlöst worden.

Von drey andern solchen Käufen, welche als ganz«

lich znrükgensmmcn, deswegen unter unfern 42. Nrn.
nicht enthalten sind, stuhnden die Käufer, auf ge-

machte Vorstellungen, vollends freywillig ab. Diesel-
den betrafen:

1. E>n paar Juch. Ackerfeld zu Roßrüti, geschäzt

280 fl., entlassen um 100 fl., welche als bereits de-

zahlt, wieder zurückgestellt wurden,
s. Der L un ge nw y le r. H 0 f, gefchäzt 5412 ?-

entlassen um 4000 fl. ; und

z.. hauptsächlich bemerkenswerth: >6 1)2 Mannwerk
Wicswachs, 4 Juch. Ackerfeld und 40 Juch. Holz,
gefchäzt auf 17000 fl. und entlassen um 10000 fl.

4) Mit einem vierten solchen Verkaufe endlich, das

Amts-Acker. Gut Martbach genannt, wel-

ches circa z Juchart Wieswachs, und einen Wald,
Schon au genannt, in sich faßte, verhielt es.sich so:

Dieser Kauf, welcher in der unterm 28. April 1798
darüber ausgestellten Urkunde ein aufrecht redli-
cher und w 0 h lbc k an n t e r S ch i ck hecht, wurde

von der Hochfürstl. Stiftscommißion mit dem seither

verstarb. B. Alipfleger Geyser von Alt st àtten ge.

schlössen, um i;oo Gulden. Nach desselbenAbleiben,
welches »och in dem gleichen Jahr erfolgte, machten

feine Erben an die Verwaltungskammer des Cantons

Sentis eine Ansprache von nicht minder als 11200
fl. und zwar dieses kraft einer Schuldverschreibung vor-

genannter Conimißion gegen den Verstorbene», d. d. 5.
May 1798. Allein bey näherer Prüfung zeigte sich's so

offenbar, daß diese Vcrfchreibnng ganz falsch und unächt
sty, daß die Vögte der Geyfer'fchen Erbmasse sich ge-

zwunge» zahen, dieselbe der Kammer entkräftet hinaus-
zugeben.

Während dieser Untersuchung kam auch der Kaufbrief
um crmeldles Gut Martbach zum Vorschein, in
welchem der Kauffchilliiig von i;->o fl. als bezahlt ange»
geben wird, dagegen aber in dem Hauptbuche des Erb-
lassers noch unter den Paßiveu desselben enthalten war,
worauf denn die Kammer auch diese Transaction als un.
gültig erklärte, und den Kauf wieder zu Handen der

Nation znrükziehen wollte. Allein mm zeigte sich's,
daß das Gut bereits wieder in andern Händen, des

Pfarrherr Zurburgs nämlich von Marbach sich

befinde, der solches um den odbemcckten angeblichen
Kaufpreis übernommen hätte. Diesem wurde nun schon

unterm z. Febr. 1800 angezeigt: Daß, unv weswegen
die Kammer Ansprüche auf den quästionirliche» Acker

mache, auf welchen seither 2000 fl. von einem andern
Bürger geboten wurde. Einsweilen zwar, erklärte man
ihm möge er im Besitze bleiben, und für die temporaire
Benutzung Rechnung halten. Daneben aber sey ihm
untersagt, ans der zu dem Kaufe gehörigen Waldung
Holz zu hauen. Zugleich wurde eine dießfäyige näher«

Untersuchung der Bücher u. f. f. des Verstorbenen ver,
fügt. Das Resultat dieser leztcrn ist uns unbekannt,
da sogar ein Amtsbericht der Vcrwaltungskammer an
den B. Finanzminister vom 6. März d. I., so wenig
als das um dieselbe Zeit an uns eingelangte ost ange,
führte Tableau dessen keine Erwähnung thut; ausge,

nommen, daß lezterer bemerkt: Die Geistr'schen Erben
wollen von dem getroffenen Kaufe und Wiederverkaufe,
als nach ihrem Sinne gültigen Tranfactionen, frcywil»
lig nicht abstêhn; so wie hinwieder aus jenem Amts«
berichte an den B. Finanzminister erhellet, daß noch
überdies zwey andere Ansprachen derselben an das ehe«

malige Gotteshaus von ;ooo fl. und 2000 fl. (ohne di«

aufgelaufenen Zinse) ebenfalls in dem bedenklichsten

Dunkel liege».
8) Mit den gleich oben angezogenen Reformen und

durch ernsthafte Vorstellungen bewirkten freywiUigeu Zu.
rükstelluug der quästionirliche» Verkäufe, verhielt es sich

kürzlich also: Bald nachdem sie getroffen worden, leg.
ten mehrere Gemeinden im Canton T h u r g au bey der

Verwallungskammcr von Sentis förmliche Protesta,
tionen dagegen ein, welche denn diese lezlere schon im
May 1799 veranlaßten, zu näherer Untersuchung dersel.

den ein sogenanntes Revisions Committed niedcrzufttzcn.
Allein das Resultat dieser Untersuchung schien den ge,

dachten Gemeinden so wenig genügend, daß sie sich des,

wegen unterm 20. Oclob. durch ein schr heniges Ve«

schwttdc-Mcmoria! an das damalige Vâ. Direktorium
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wandten, welches hinwieder schon einen Monat früher

von der odcrwähnten Verwaltungskammer über die

dicSfälligen Vorgänge ebenfalls unterrichtet ward. Bey-
de diese Aktenstücke stnd dem gegenwärtigen Rapporte
deygebogen. Jenes Beschwerde-Memorial behauptete:

Wenn die 40 verkauften Domàinen Stückweise waren
versteigert worden, so hätte die Nation einen Vortheil
von mehr als 100,000 fl. daraus gezogen. Hinwieder
wurden die protestirendenGemeinden von derVerw Kam-
wer eigennütziger Absichten bezüchtigt. Das Vollz. Di-
rcktorium in seiner Botschaft vom iy. Jenncr «799
schien das Memorial der erstern weit mehr als die Apo-

logic der Kammer in Schutz zunehmen; und es ist bey

der endlichen Entscheidung über den vorliegenden Gegen«

stand kein unbedeutender Umstand: Daß sich wirklich in
so zahlreich vor uns liegenden Aktenstücken nicht die ge-

ringste Spur findet, daß die durch diese lezten bewirk-
ten gütlichen Reformen und Zurükstellnngen jener Käufe,
durch die dermalige ausübende Gewalt irgend eine Sanc-
lion, hinwieder aber freylich auch keinerlcy ausdrükliche

Mißbilligung erhalten hätten.

Der Minoritäts-Rapport der Commißion des gesetzg.

Raths vom May 1799 hatte ausdrüklich behauptet:
Daß wenigstens die VerwaltunZskammer von Lint h

etliche jener offenbar betrüglich erfundener Käufe vi ch.

terlich habe aufheben lassen, und zog daraus die

Induktion', daß solches auch in Absicht auf aste übrigen,
welche man von Seite der helvetischen Regierung nicht
«lS gültig anerkennen wollte, geschehen müßte. Dieses
veranlaßte uns, nähere Erkundigung hierüber einzuzie.
hen. Die Verwalrungskammer von Sentis nun
antwortete in ihrem lezten Amtsberichle über unsre dies-
fällige Einfrage, wie folgt:
'„Im Canton Sentis sind keine dieser Verkäufe

rechtlich (richterlich) weder eingeleitet noch caßirt
worden; sondern da einige derselben svon der ehemali.
gen Verwallunqskammer von Sentis) aufgehoben
wurden, so geschah solches mit Einwilligung der Käufer.
Auch wurden diese Käufe selbst während der Interims-
Regierung nicht nur unangetastet gelassen, sondern den

Gebrüdern F rick gewisse 20 Inch. Holz, welche sie

der Verwaltungskammer freywillig abgetretten hallen,
wieder zurükgestcllt," Allein hier wirb vergessen, was
hingegen das Tableau bemerkt: Daß als nachwerts die

BB. Fr ick einen Theil dieses Holzes um igzofl. ver-
kaust, und inzw-jchen die helvetische Regierung wieder
eingetre'ten, di- st' Kansschilling, mit Vorwissen des

B. Zinguzmi»." :s, von '.e gegenwärtig n Vermal-

tungskammer von Sentis zu Handen des Staats
sey bezogen worden.

Hiernächst zeigt es sich aus einigen uns von anderer
Seite zu Handen gekommenen Aktenstücke: Daß hmge-
gen einer der quästionirlichen Verkäufe im Caur. Liu 1 h,
auf rechtliches Begehren der dorrigen Verwaicungstamer,
in zweyen Instanzen wirklich richterlich aufgehoben woc-
den. Es betraf nämlich ein Gut in der A u w, im Dist.
Neu St. Johann, welches unterm -8 D c. >797
von dem dortigen P. Statthalter dem B- Gnpfert
um 4660 fl. losgeschlagen, der diesfällige Kaufbrief aber
erst unterm 24. Merz 1798 dem Käufer extrader: wer.
den. Das Camonsgericht motivirte seinen Urthcllssprnch
damit: „Daß der Kauf nicht die benölhigten Reqmsi-
ten habe, und nämlich der Appellant nicht beweisen
könne, daß solcher unterm ersten der angeführten Daten,
und zwar mit Einwilligung des Fürsten und Cavirels
sey getroffen worden. " Indessen halte die Semenz den

Beyfatz: „Es wäre denn Sach, daß Appellant in
Zeit zwey Monaten darthäte, daß der Kauf eben mich
gemeldter Einwilligung geschehen sey;" worüber denn
B. Güpfert wirklich zwey unterm 10. und 14. Febr.
1799 zu Men r au von dem P., H ei n r. Müller
und P. 'Subprior Gallus stgnirte Atlestata erhielt,
welche, wie es scheint, über die Verwalrungskammer
von Llnth so viel vermochten, daß sie sich ihrerttrlheile
nicht weiter behelfen zu können glaubte; daher dann
der Käufer von da an in dem ungestörten Besitz seines
Kaufes blieb.

Ob sich noch andere ähnliche Beyspiele solcher ans
Recht gelangter Kaufe im Canton Li nth vorfinden
möchte», ist uns gänzlich unbekannt.

9) Eine der Folgerunge», welche Ihre Fin. Com.
Mißion in ihrem Gutachten vvm 19. Qclob. (frühern
Aktenstücken zufolge) aus den dort angeführten Thatsa.
chen zog, bestuhnd darin» :

„ Angenommen, daß. es mit dem bewußten Vocl e-

halt feine vollkommene Richtigkeit habe " schien es imS
nämlich: „ Daß von der Zeit cm, da das Snfi St.
Gallen ihre weltliche.Obrigkeit gSgetrett«,, jenes vor«
bchaltencn Eigenthums ihrer Güter ungeachtet,
wenigstens die Adv 0 c atie und landesherrliche
Aufsicht über die Verwaltung derselben unmittelbar
auf den neuen Lgndesherr also zuerst auf das St.
Gallische Volk, von diesem aber feit der angenommenen
Constitution, aus die helvetische Regierung übergegan-.
gen sey, so daß die im Febr. .1798 zurükgrbiie.de.icn

Stiflsgiià und B.amtetc jene Güter wohl zum fort-



dauernden Vortheil der Stift bewerben, aber eben des-

weg n durchaus nicht zu derselben Nachtheil verjchieu.

Hern konnten.

Hierüber nun bemerkt die VerwaltungSkammer von

Sentis kurz:

„ Es scheine flch das St. Gallische Volk keine lan>

desherrliche Aussicht über diese Gütcrverwaltung vorbe.

halten zu haben, weiches sich auch dadurch bestätige

daß der von ihm gesczte Landrath gegen jene Verkäufe

keine Einwendung gemacht hübe."
lo) Endlich müssen wir noch zum Beschlusse deS

historischen Theils unsers gegenwärtigen geziemenden

Rapportes bemerken: Daß einer der Hauptgründe,
aus welchem das mehrangezogcne Mmoritäls.Kutachte»
von >799 die Gültigkeit jener Verkäufe z» retten bemüht

war, darum bestand: Daß solche sämtlich vor deM

bekannten, unterm 8. May -798 emanirten Gesetze,

welches den Sequester auf alle Klostergüter verhängte,

geschlossen worden ; und daß es damit freylich seine voll-

kommene historische Richtigkeit habe, so daß wenigstens

unsers Wissens flch kein einziger dieser Verkäufe vorfm-

det, welcher in den diesfälligcn Contracten nach dem

l. May >798 datirt wäre.
Allein nunmehr B. G. kommen wir allerdings an den

schwierigsten Theil des von Ihnen erhaltenen Auftrags;
die Eröffnung nämlich unsers unmaßgeblichen Gutach-
tens : „ Ob und in wie weit den auf dem beygeboge.

nen Tableau enthaltenen fund nicht bereits schon durch

die vormalige Verwallungskaminer von Sentis zu.

rükgenommenenß Verkäufen, Ihre endliche Einwilligung
zu ertheilen sey? "

Von der einen Seite bieten sich uns auf erwähntem

Tableau 4-Käufe dar, deren zehn keine Specification

ver darum begriffene» Grundstücke enthalten, so wie

von sechscn derselben keine Schätzung angegeben ist; wo

endlich fast alle übrigen, bey denen sich Güterspecificatisn

und Schätzung wirklich befinden, ein so offcnbares Miß-
Verhältniß zwischen ihrem Werthe und hinwieder ihrem

Enllaffingspreife darbieten, daßsie — wir wolle» nicht

sagen alle, aber doch sehe viele derselben den Namen

einer eigentlichen Verschleuderung auch alsdann verdie-

ne», wenn die auf der leiten Colonne des Tableau's
vermerkten darauf hastenden Beschwerden capitalifirt
werden, und man demnach ohne weiteres annehmen

will, daß solche Beschwerden seiner Zeit nicht bereits

bey den Schätzungen seyen in Betracht gezogen worden.

Und eben so wollen wir hier den Werth oder Unwcrth
der bey etlichen dieser Verkäufe zum Vorschein kommen.

der vager Einbcrechrnmgen der von den Käufer« vo?»

mals der Stift St. Gallen geleisteten Dienste, und
durch die Revolution erlittenen Verlustes, emswcsse»

wenigstens, nicht weiter berühren.
Hternächst «giebt sich aus alle demjenigen, was

oben in Absicht auf den bey Anlaß der Abtrettung der
weltlichen Herrschaft der Sttft vorgegangen seyn sollen»
den so gehcissenen Vorbehalt ihres Eigen»
thums angeführt worden: Daß die diesfälligen Be.
Häuptlingen auf sehr lockern, Grunde beruhen, und, was
bre Alt St. Gallische Landschaft betrift, ein einzelner
AuSdruk in der von dem St, Gallischen Volke an der
Landsgemeinde vom 14. Fcbr, 1798 beschwornen Eide?«

Formel, wohl auf einen derlei Vorbehalt zu deute«
scheine; daß aber, wenn solcher wirklich jemals zu
Stand gekommen, wenn derselbe sogar verbriefet »vor«

den, und aber bey Anlaß der österreichischen Occupation
oder durch irgend einen andern Zufall verloren gegan»

gen wäre, — daß, sagen wir, sich einerseits über seinen

eigentlichen Inhalt und Umfang, ohne wirkliche Ein.
sicht desselben nun einmal nicht urtheilen läßt ; und
anderseits, daß wie wir noch immer behaupten müssen,

der Vorbehalt des Eigenthums einer gcistl. Corporation,
noch bey weitem nicht in sich schliesst, daß derselben die
schalkende und waltende Hand darüber ohne einige höhere
Aufsicht des jedesmaligen Landesherrn, und zumal ein
solches Schalten zum eigenen größten Nachtheil einer
derley Stiftung sey überlassen worden; womit denn die
für so wesentlich geachtete Unterscheidung solcher Ver»
kauft, welche vor dem Sequester Gesetze vom 8. Ma»
'7?8 geschlossen worden, von denjenigen, welche allen,
falls nach demselben contrahirt wurden s dergleichen
aber, leicht begreiflich, gar keine vorhanden sind)
womit dann, sagen wir, der von dieser Unterscheidung
hergenommene E-nwurf seine größte Kraft verliert; so

wie wir endlich dessen nicht gedenken wollen, daß es

wenigstens noch manchem Zweifel unterworfen bleibt,
in wie weit es den meisten jener Verkänft selbst an deu«

jenigen Formalitäten gemangelt habe, welche seiner Zeit,
während der wirklichen Herrschaft eines FürssAbt un»
ConventeS der Stift St. Galleu zur Gültigkeit von
derley Contracten erfodcrlich waren.

Uud dieß B G. ist nun unsers Ermessens die getreue

Abbildung der einen Seite deck häßlichen Schaustückes

der quästionirlichen Güterveränssernngen. Laßt unS nun
aber kürzlich, doch eben ft unparchcyisch, auch die

Gegenseite drrsiiden betrachte».

(Die Zselfttzung folgt.)
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(Beschluß des Gutachtens der Finanzcommißion, die

Veräuffrungen der St. Gallischen Klostetgüler

im 1.,798 betreffend.)

Dritthalb volle Jahre sind nun verflossen, daß dieser

Gegenstand allererst zur Sprache gekommen; und man
muß billig fragen: An wem liegt die Schuld, daß

noch kein endlicher Entscheid darüber erfolgt ist? Aller,
dings B. G. an der immer nur stückweisen und nicht
allemal aus genugsam entschuldigenden Gründen unter»

brochenen Behandlung desselben von Seite der vormali-

gen Gesetzgebung und Vollziehung. In alter dieser Zwi-
schenzeit blieben die Käufer (selbst in denjenigen Epochen,

wo man sich im Mittel der erwähnten Gewalten über

die Gültigkeit oder Ungültigkeit der mit ihnen geschlosse-

nen Contracte stritt) in unangefochtenem Besitze; denn
jene von der damaligen Verwaltungskammer von Sen.
ti s vorgenommenen Reformen etlicher dieser Verkäufe
datircn sich schon von frühern Tagen her, und wurden
bald nach dem Schlüsse derselben, nicht aus Auftrag
der höchsten helvetischen Gewalten, sondern, wie wir
schon oben bemerkt haben, durch die Reclamationen
etlicher thurgauischer Gemeinden veranlaßt. Erst eine

Petition dieser leztern, die sich mit gedachter Reform
nicht befriedigen wollten, brachten im Spätjqhr 1798
die Sache zur Kunde des damaligen Vollz.Direktoriums,
und durch dasselbe der Gesetzgebung, ohne daß (was
namentlich die verbesserten dieser Käufe betrift) weder
jene noch diese,' solche förmlich gemißbilligct hätten, so

wenig (welches wohl zu merken ist) etwas dergleichen,
auch nur einer Mißbilligung ähnliches, in Absicht ans
alle jene Contracte von Seite des Landrathes der
Landschaft Sr. Gallen, unter deren Augen
solche geschlossen worden, unsers Wissens
jemals erfolgt ist.

Eines endlich B- G. ist wohl von Seite der ehemali-
gen Minorität des Rapportes vom 9 May >799 aufs
Gründlichste dargethän, in der That aber auch von
Niemand widersprochen worden: Daß, wie man sonst

auch je über die Gültig- oder Ungültigkeit jener Ver»
äusserungshaudlungcn gesinnet seyn mag, solche ohne
offenbare Gewalt, welche die gegenwärtige helvetische

Gesetzgebung und Regierung sich nimmermehr wird zu
Schulden kommen lassen, doch niemals anders als vor
dem competirlichen Richter anzufechten seyn dürften.

Und nun B. G. fassen wir die gegenwärtige Lage des

vorliegenden verdrüßlichen Geschäftes von allen Seiten
ins Auge, so werden wir wohl einstimmig freylich die
bald möglichste Beendigung desselben wünsche», und
rvürden, um solche zu erzielen, über mehr als eine
Bedenklichkeit wegschreiten können. Nach mehr als ;
darüber verstrichenen vollen Iahren, bey den unzuläng»
lichen Maaßregeln, welche die ehemalige Gesetzgebung
und Völlziehung genommen hat, um sich zu rechter Zeit
das erfoderliche Licht in so mannigfaltigem Dunkel zu
verschaffen; in Betrachtung serner, daß sich kaum von
einer einzigen der geschehenen Veräusserungen erweisen

läßt, daß solche im eigentliche» Sinne von den Käufern
mà kâs contrahirt, wohl aber von den Verkäufern
desto leichtsinniger hingegeben worden —> kurz, in unbe,

fangener Erwägung sowohl dieser als aller andrer, in
unsrer vorstehenden historischen Deduktion angeführten
Umstände, würden wir vielleicht es auf uns nehme«
dürfen, selbst durch ein namhaftes, aber nur einmal
deutlich eingesehenes Unebenmaaß des Werths einer»
und hinwieder der Loosung dieser Käufe anderseits, unS

von der endlichen Bekräftigung derselben nicht länger
abhalten zu lassen.

Allein B. G. von dem eigentlichen Umfange jenes
Unebenmaasses haben wir, selbst zur gegenwärtige»
Stunde noch, einen nur sehr unvollständigen Begriff,

l das vorliegende Tableau gewährt uns manches bedeu;
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tende, ab«, wie wir schon oben bemerkt haben, noch

nicht alles nöthige Licht. Die itzige Verwaliungskamer

von Sentis hat in ihren diesfältigen Amtsberichten

wirklich Vieles geleistet; aber selbst durch ihre noch so

belobenswcrthe Arbeit ist bey uns mehr als ein neuer

Zweifel entstanden. Allein ohne hier diejenigen dieser

Zweifel zu erwähnen, welche nur sehr schwer, "einige

vielleicht vollends unmöglich zu heben seyn dürften, so

scheint uns hingegen noch ein einziges Mittel vorhanden

zu seyn, welches uns wahrscheinlich einen sicheren Ent.
schcidungsgrund als alle unfte bisherigen Untersuchun-

gc» an die Hand geben würde. Und dieses wäre eine

von erfahrnen und vertrauten Personen neu vorgenom-

mene eidliche Schätzung aller und jeder dieser Verkäufe,

bey welcher überall die darauf haftenden Beschwerden

wit in Anschlag gebracht, und von Stück zu Stück zu

Capital ausdrüklich gewerthet würden; wobey die Ver-

wallungskammer von Sentis noch den Auftrag crhal-

ten muß e, ihre schöne tabellarische Arbeit durch specist-

cirte Angabe aller verkauften Grundstücke, wo solche

Specification noch mangelt, einer- und anderseits durch

Anzeige des Damms jedes getroffenen Verkaufs zu ver-

wotckommn n; so wie endlich an die Verwaltungskamer
chon Linth eine der eben genannten sowohl als der

in unsern beyden früher» Botschaften enthaltenen völlig

ähnliche Einladung ergehen sollte. Ihre Klugheit, B.
Gesetzgeber! wird leicht ermessen können daß, und

wa um das Resultat dieser Maßnahme, wie solches

auch immer ausfallen möchte, Ihren schließlicheu Ent-

5 eid m rkiich erleichtern müßte. Wir schlagen Ihnen
daher folgende Botschaft an die Vollziehung vor:

B. Vollz. Räthe! Die von Ihren beyden Botschaf-

ten vom 24. Febr. und 2. May begleiteten Amcsberichte

der Verwaltungskammer von Sentis, in Betreff der

bekannten Slift St. Gallischen Güterveräusserungen vom

I, 1798 und besonders'die dem ersten dieser Amtsbe-

richte beygebvgenen Tabellen, geben zwar dem gefttzz.

Ralh über dieses in so mancherley Dunkel liegende Ge-

fthäft ein namhaftes, aber dennoch, zu einem beruht-

gendeii Entscheid, noch nicht das hinlängliche Licht.

Um Hiefes zu erwerben, findet er durchaus erfoderlich:

Daß von erfahrneu und vertrautenPerfoiicii neue eidliche

Schätzungen aller und jeder dieser Veräußerungen vor-

gai ommen, sodann bey einem jeden Kaufe die darauf
hastenden B-fchwerdcn von Stück zu Stück zu Capital
gewerchel, und bey der Schätzung auf eine deutliche

Weift in Anschmg gebracht werden; wobey die Perwal-
tnngökamimr von Sentis noch emMden wäre, ihre

dicsfällige schöne tabellarische Arbeit (welche zu dem
End mit gegenwärtiger Botschaft an Sie zurükgchl)
sowohl durch specificirte Angabe -aller verkaufte» Grund«
stück-, da wo solche Specification noch mangelt, als
auch durch genaue Anzeige des Datums eines jeden dieser
Verkäufe noch zu vervollkommnen; und endlich werden
Sie B. V. R. auch eingeladen, an die Verw. Kammer
vonLinlh, in Betreff der in diesem Canton geschehe-
ncn ähnlichen Veräußerungen die nämlichen Anfragen
ergehen zulassen, welche theils unfern beyden Botschaft
ten vom i6. Oct iLoo und 28. Merz/ezthin gemäß, an
die Kammer von S e nti s bereits ergangen find, theils
an dieselbe nunmehr neuerdings sollen erlasse» werden.
Der gegenwärtiger Botschaft beygelegte Rapport der
Finanz Commißion wird Ihnen, ohne weiteres Erinnern,
zeigen, wie nothwendig diese Hülfsmittel dem gesetzg.

Rathe noch sind, wenn er über einen Gegenstand von
solcher Wichtigkeit nicht aufs bloße Gcrathcwohl einen
endlichen Schluß fassen soll.

Folgende Gutachten der Finanzcsmmißion werden in
Berathung und hierauf angenommen :

D e c r c t.
Der g'fttzg. Rath — Auf die Botschaft des Vollz.

Rathsv. 22. Jun. 1801. :c. :c. verordnet: Folgende
Verkäuffe sind genehmigt:

Zchn Iucharten Moos - und Streuiland in der
Gemeinde Achten, au Ääarrais c!e L'arra?, für die Sums
der 2601 Fr.

2. Ei» Quart und ein Achtel Iuch. Reben und eine
Juchart unbebautes Land au Lows-/, hinter Achten,
um 461 Fr.

Bey dem ersten dieser Grundstücke zeigt sich eine lieber-
loosung von mehr nicht als 1 Ar. und bey dem zweyten
nur 6 Franken.

Beyde find aber bis auf die dritte Steigerung gckom«

men, und die geringe Concurrcnz der Kaustustigen, in
einer Gegend, wo sonst ein ziemlicher Erlös war, beweist
hinlänglich die hohe Schätzung. Von dem größern Stücke
ist noch zu bemerken daß es mehr nicht als Fr. 116

Zins abträgt, was zu ; p.Ct. capitalist, t einen Werth von

2,60 Fr. ausmacht : daß aber der gegenwärtige Pächter
seines Lchenaccsrds loszuwerden suchte.

Aus diesen Betrachtungen vereiniget ssch Ihre Finanz.
Commißion mit den Vorschlägen der Vcrwaitungskam«

nur und des Vollz. Raths, und räth die Veräußerung
dieser zwey Grundstücke an.

B. Gesetzgeber! Unter denen, zufolge IhreS DccrctS



vom i. April/ zu Bezahlung verschiedener dringender

Schulden der ehemaligen Suit Sl. Gallen einer Vec-

steigernng ausgesezlcn Gàr / schlägt Ihnen der Vollz.
Rail) in seiner Botschaft vor/ nachfolgende Verkaufst zu

genehmigen:
Aus dem Distrikt R osch a ch.

i. Eine Weinlrotte und 2 Inch. Reden im Wyler :

gesch. 2625 / verk, 26r8.i1. 8. miudergel. 4 Fr. 8 b. 2 r,
^ 2. Em haldcs Zehnlstadels / r Inch. Acker / und eim

halbe Inch. Waldung / Ebertweyd genannt: gesch. 416.
verk. 82? — üderl. 4>9 Fr. 9 rp.

z. Das Hundbißische Haus in Ztoschach, mit Neben-

gebàud und einem kleinen Garten: gesch. 4727, verkauft

5429. 8. 1., überl. 702 Fr. 8 btz. i rp.
4. Ein Wohnhaus und kleiner Garten / der E se l-

stall genannt, m R 0 sch à ch : gesch. 76z / verkauft

Sro. 9. 1. mindergel. r;2 Fr. 9 btz. r rv.
Aus dem Distrikt W h l.

5. Ein Wohnhaus/ eine Hanfpündt, und 2 Inch.
Matliand/ das °Z i sch e r g u t genannt: gesch. 1627/
verk. 1696/ überl. 69 Fr.,

6. Ein Wohnhaus/ Scheuer/ Garten, 1/2 Auch.

Wiese, und 1/2 Iuch. Acker /das alte Z 0 hlh a u s

zu S ch w a r z e n b a ch genannt: gesch. 509 / verkauft

102 r — y., überl. ^ 12 Fr. 9 rp/
7. Dritthalb Iuch. Wiesen / und 14 Inch. Acker und

Egerten / ein Theil der Mühl-Schuppisin Nie-
'
d e r - H e t f e t sch w y l : gesch. 2078/ verk. 2909 — 9.

' überl. 8? > Fr. 9 rp.
Ben diesen Verkäufen ergicbt sich der Minderloosung

bey N. l. und 4 von i ; 6 Fr. 9 btz. 1 rp. ungeachtet / im
Ganzen eine Uebcrloosung von 2;6y Fr. » btz. 7 rp..
Da die Vcrwaltungskammcr von Sentis findet/ daß

dieselben mit Ausnahme von N. z / alle ihren wahren

Werih erreicht haben/ so tragen auch wir/ gleich dem

Vollzichungsralhe und seinem Fiuanzminister kein Be.
denken / Ihnen B- Gesetzgeber, die Bestätigung anzu-

rathen. Nur in Absicht auf N. ;, das H u n d diß i-

'ssch e Haus in Nos ch a ch, rathen zwar alle ; vorgc-

nannte Behörden ebenfalls zu bedingter Annahme

.an, wofern nemlich der Käufer, B. Präsident W e zier
von Atoschach, sich dazu verstünde,won circa 1000 Fr.,
die er als bisheriger Besitzer an dieseö Haus unter der

vorhergehenden Regierung verwandt haben soll, abstehen

wurde. Wir hingegen tragen um so viel mehr aufVer.
werffung an, da sich höchst wahrscheinlich von seiner

veue» Verst.igeeuug eine namhafte Ueberloosiing envar-
t-u läßt, dagegen aber der Werth oder Unwerih der

Wezlerschen Ansprache, unsers Ermessens > hiess

nicht in Betracht kommen soll s und in Ermanglung
gütlicher Auckunft schon seinen Richter finden wird.

Die Fnanjcommlßlon erstattet folgenden Bericht/
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gesetzgeber! Zu denselben Stift St. Gallischen
Klvstergütern, welche jüngschm zu Tilgung einiger dem-
genden Schulden dieses ehemaligen Gotteshauses einer
Versteigerung ausgestzt worden, geHort das sogenannte
Wolpetiers.Haus in Noschach, gcschäzt ans 28;S Fr.
z Btz. 6 Rap. und entlassen um 28;6 Fr. Diesel-Ueber,
loosung von 896 Fr. ;Btz. 6 Rap. ungeachtet, glaubte
die VerwaltnngSkammer von Sentis, so wie nachwerts
der Vollz. Rath selber/ auf Antrag seines Finanzmlmsters,
diesen Verkauf verwerfen zu müssen'/ und allenfalls be.
meldtes Haus im Verfolg einer neuen Versteigerung zn
unterwerfen/ von welcher, dem Ermelstn erstgenannter
Behörde zufolge, noch eine stärkere Ueberloostmg zu ge-
warten stühnde, da bereits ein zweyter Bieter seither
50 Fr. mehr dafür zu zahlen sich erboten hätte. Allem
seither klärte sich diese bey Versteigerungen übrigens auch
sonst nicht ungewohnte Erscheinung »och näher dahin
auf: AIS die bekannte Protestation des Fürst Abtes vow
St. Gallen vom 20. May, à es scheint ungefähr iir
den nämlichen Tagen, wo jene Versteigerungen un Dà
Roschach gehalten worden, ruchlbar ward, sch ekre solche
anfänglich alle Käufer ab, bis endlich der B. Doctor
Felder das Eis brach, und den B. Weibel, als zw.yien
Bieter v. ß.Rchsvai., um welche er, bey erwähnter
Stimmung der Gemüther, das quästionirliche Haus zu
erhallen hoste, bis allernächst an jene Summe trieb,
um welche es nun der V. Felder erstanden har. Dieses
besondern Umstands wegen räth nun der Vollz Nach zur
Bestätigung an, welche Ihre Fin. Com auch Iynen B»
G anzutragen kein Bedenken trägt, da ihr nämlich ein.

kleiner Vortheil, der vielleicht von einer neuen Verfiel-
gerung resultiren würde, die allgemeinen Nachtheile
nicht aufzuwiegen scheint, die sich für den Natwnalgü.
terverkauf ergeben, wenn dergleichen und andere ähnli-
che Kanfsiittriguen nicht durch sich selbst küssen müssten.

Der Decretsvorschlag der dem B. Glor von Wallhel.
len, C. Zürich, seiner verstorbenen Frauen Schwester
Tochter zu heurathen erlaubt, wird i» neue Berathung!
genommen und hierauf zum Decret erhoben.

Folgende Botschaft wird verlesen, und an die Unter,
richiscommißion gewiesen:

B. Gesetzgeber Unterm 2. Hornung haben Sie uns
ein Gutachten Ihrer Unteruch:skommißivn samt vielen



Beylage« die Errichtung einer Schule zu Hochstellen,

C. Bern und die gänzliche Sönderung dieser Gemeinde

von Secberg, und deren Zutheilung an Koppigen betreff

send, mit dem Auftrage zugesandt, „ vor einem endli.

chcn Beschlusse darüber, diese z Gemeinden zu einer güt-

lichen Ausgleichung auffordern zu lassen dabey aber die

Vorsorge zu treffen, daß den nuereßirten Mitbürgern
Nachricht hievon gegeben, und dann Ihnen, B.G.,
der Erfolg bekannt gemacht werde, damit Sie, Falls
ein solcher Versuch wider Verhoffe» fruchtlos ausfiele,
die endliche Entscheidung treffen können. " Aus den bey.
liegenden Akten werden Sie ersehen, daß ein dreymaliger
fruchtloser Versuch gemacht ward, die Umstände der Ge-

meinden auf gütlichem Wege zu heben. Es bleibt uns

also nichts übrig, als Ihnen die Entscheidung dieser

Sache, Ihrem Verlangen gemäß, samt allen neuen

und zahlreichen Aufklärungen derselben, zu beliebigem

Entscheid wieder zuzusenden.

Am 5. Juli war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 6. Juli.
Präsident: Mtttelh olzer.

Die Munizipalitäten-Commißion erstattet folgenden

Bericht, dessen Antrag angenommen wird:
B. Gesetzgeber! Sie werden sich noch zu erinnern

belieben, daß den 28. May lezthin ein Gesetzesvorschlag

von Ihnen dccrctirt wurde, der eine neue Organisation
der Ortspolizey-Behördew enthielte.

Neber diesen Vorschlag machte Ihnen der Vollz. Rath
in einer Botschaft vom 9. Juni die Bemerkung: Daß
nicht wohl einzusehen seye, wie in den gegenwärtigen

Umständen und überhaupt von der jetzigen Regierung
ein solches Gesetz in Erecution gesezt werden könnte,

daß aber zu wünschen wäre, diejenigen, denen die Be«

stimmung der Cantonalverfassungen obliegen wird, möch.

ten ein Vorbild vor Augen haben, das auf die Ersah,

rungen der lezt verflossenen Jahre begründet, eine z.vek,

mäßige Localadministration darstelle; und trüge darauf
an : Daß Sie B. G. zwar alle fernere Berathschlagn»,,

gen über diesen Gesetzesvorschlag einstellen, hingegen die

Bekanntmachung desselben, um zu dem angeführten

Zwecke zu dienen, gestatten, oder auf indirecte Weise

veranstalten möchten.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Ueber die Zehenden, in Verbindung

mit der schweitz erischen Constitu.
t ions fache. Von Ioh. Georg Knuß,
Pfarrer in Trogen, im Augstmonat
rfloi. L. S. >6.

Was auch die Aufschriften der Knnfffchen Flugblätter
seyn mögen, ihr Inhalt ist immer der neinliche, und
zwar ein gedoppelter : Complimente die der Herr Pfavrer
Knuß feiner eigenen werthesten Person macht, und ge«
häßige Ausfälle gegen das Einheitssystem und gegen die
Gesetze seines Vaterlands. BcynebenS erklärt der Vf.
(S. 8 »feinen Schrecken über das politische Wunder«
werk, daß zulezt weitaus die meisten Wahlmänner —>
Beförderer oder Freunde der unseligen Revolution, oder
Beamtete am Einheitssystem stnd." Was er über die
Zchenden sagt, besteht kurz und gut darin: sie seyen eine
Schuld und müssen bezahlt werden.

Rede desRegierungs.Statthalters von
Solothurn an die Deputirten, bey
Eröffnung derCantonstagsatz un g.
4. (Solothurn). 4 Seiten.

Die Rede geht hauptsächlich dahin, Religion
als Grundlage der zu treffenden Anstalten zu empfehlen.

Daneben finden sich gefällige Rückblicke auf das waS
chmals war: »Durch eine stürmische Politik, die jede
Verfassungsart in Europa durchwühlte, und durch eine»
alles um sich verheerenden Krieg »stauch unsere ehemalige
Verfassung zerfallen. Das festeste, das wohlangelegteste
Gebäude zerfällt; bald ist Witterung, bald Länge der
Zeit, bald Krieg, bald Unvorsichtigkeit, bald vorsezliche
Bosheit die Ursache seines Zusammensturzes. Doch
werben immer seine Ruinen eine gewisse Ehrfurcht be»
dem Vorübergehenden erwecken, weil die ehmalige Größe
sich noch im Schütte erblicken läßt. "
Zlctenstükke, betreffend die Entsetzung

des R e g i erun g s-St a t t h a l ter S des
Cantons Bèrn. Augstmonat igo».
r Bogen in 4.

Der B. Bay hat hier seinen Bericht an die Vost«

Ziehung über die Verhandlung der Tagfatzung am
August, die Befehle die er darauf von der Regierung
erhielt, den Beschluß der ihn von »einer Stelle ruft, und
sei» nachheriges Schreiben an die Vollziehung, welche«

feine' Rechtfertigung enthalten soll, zusammendrucke»

lassen.
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